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Zitat von Moebius

Ist zwar Niedersachsen ab:

Genehmigungsfrei bis 10 €, bis 40€ darf der Schulleiter genehmigen (auch pauschal),
alles darüber über die Behörde oder nur Annahme stellvertretend für die Schule (heißt:
man stellt den Geschenkkorb unter Zeugen in's Lehrerzimmer und jeder nimmt sich
was unter der 10€-Grenze). Gilt nur für Sachgeschenke, Geld oder geldwerte
Gutscheine dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden.

Klar, beim Autofahren halte ich mir auch immer die Augen zu, dann kann ich sagen, ich
hätte von der Geschwindigkeitsbegrenzung nichts mitbekommen, wenn ich geblitzt
werden.

Auch ich kenne Fälle, bei denen fahrlässig gegen die Regeln zur Annahme von
Geschenken verstoßen wurde, inclusive einiger hundert, bei denen ein Strafbefehl die
Folge war (Stichwort Movieworld, ich hoffe, wir müssen es nicht schon wieder
durchkauen, im Bedarfsfall findet man es über die Forensuche).

Gilt für Baden-Württemberg auch.
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